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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1979

Norm

EO §382 Z8 litb IVC

Rechtssatz

Ein dringendes Wohnbedürfnis kann vom Antragsgegner nicht dadurch verneint werden, daß er die Antragsgegnerin

auf das Wohnen bei einem anderen Mann verweist, aber zugleich dieses Wohnen im Ehescheidungsverfahren als

schwere Eheverfehlung anlastet.
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